
Darüber hinaus habe das Gericht bei der Prüfung des Bewei
ses nicht konsequent und folglich widersprüchlich entschie
den, indem es das vorliegende Beweismaterial einerseits für 
hinreichend erachtet habe, um der von der Kommission zu 
tragenden Beweislast dafür zu genügen, dass die Ausstellung 
der unzutreffenden Bescheinigungen auf der unrichtigen 
Darstellung der Fakten durch den Ausführer beruhe, und 
es andererseits nach denselben Regeln als unzureichend für 
den von der Rechtsmittelführerin zu erbringenden Beweis 
zurückgewiesen habe, dass die thailändischen Zollbehörden 
gewusst hätten oder zumindest vernünftigerweise hätten 
wissen müssen, dass die Waren nicht für eine Präferenzbe
handlung in Betracht gekommen seien. 

Es obliege dem Gerichtshof, die Fehler, die das Gericht bei 
der Sichtung und Prüfung der als Beweis angeführten Ver
fahrensunterlagen begangen habe, als Begründungsmangel 
zu ahnden. ( 5 ) 

2. Zu Art. 239 ZK 

Einziger Rechtsmittelgrund: Das Gericht habe aufgrund der 
fehlerhaften Anwendung von Art. 220 Abs. 2 Buchst. b ZK 
bzw. der Fehler bei der Prüfung der als Beweis angeführten 
Verfahrensunterlagen zu Unrecht entschieden, dass die Situa
tion, in der sich die Rechtsmittelführerin befinde, keinen 
besonderen Fall im Sinne von Art. 239 ZK darstelle. 

( 1 ) Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 
zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302, S. 1). 

( 2 ) Beemsterboer (C-293/04, Slg. 2006, I-2263). 
( 3 ) Ebda. 
( 4 ) Beschluss des Gerichtshofs vom 11. Juli 1996, An Taisce und WWF 

UK/Kommission (C-325/94 P, Slg. 1996, I-3727, Randnrn. 28 und 
30). 

( 5 ) Urteil des Gerichtshofs vom 24. Oktober 1996, Kommission/Lisres
tal u. a. (C-32/95 P, Slg. 1996, I-5399, Randnr. 40). 

Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Bonn 
(Deutschland) eingereicht am 9 September 2009 — 

Pfleiderer AG gegen Bundeskartellamt 

(Rechtssache C-360/09) 

(2009/C 297/23) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Amtsgericht Bonn 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Pfleiderer AG 

Beklagter: Bundeskartellamt 

Vorlagefrage 

Sind die kartellrechtlichen Bestimmungen des Gemeinschafts
rechts — insbesondere die Art. 11 und 12 VO Nr. 1/2003 

sowie Art. 10 Abs. 2 EG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit.g EG ( 1 ) dahin
gehend auszulegen, dass Geschädigte eines Kartells zur Geltend
machung zivilrechtlicher Ansprüche keine Akteneinsicht in Bo
nusanträge und von Bonusantragstellern in diesem Zusammen
hang freiwillig herausgegebene Informationen und Unterlagen 
erhalten dürfen, die eine mitgliedstaatliche Wettbewerbsbehörde 
nach Maßgabe eines nationalen Bonusprogramms im Rahmen 
eines (auch) auf die Durchsetzung von Art. 81 EG gerichteten 
Bußgeldverfahrens erhalten hat? 

( 1 ) Abl. L 1, S. 1 

Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep te 
Antwerpen (Belgien) eingereicht am 8. September 2009 
— Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/NV SGS 

Belgium, NV Firme Derwa, NV Centraal Beheer Achmea 

(Rechtssache C-367/09) 

(2009/C 297/24) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hof van beroep te Antwerpen 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Berufungskläger: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 

Berufungsbeklagte: NV SGS Belgium NV Firme Derwa NV Centr
aal Beheer Achmea 

Vorlagefragen 

1. Haben die Bestimmungen der Art. 5 und 7 der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 2988/95 ( 1 ) des Rates vom 18. Dezember 
1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Euro
päischen Gemeinschaften unmittelbare Wirkung in den in
nerstaatlichen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, ohne 
dass diese Mitgliedstaaten irgendeinen Beurteilungsspielraum 
haben und ohne dass die nationalen Behörden Durchfüh
rungsmaßnahmen erlassen müssen? 

2. Kann eine von dem Mitgliedstaat, in dem die Ausfuhranmel
dung angenommen wurde (hier: Belgien), zugelassene inter
nationale Kontroll- und Überwachungsgesellschaft, die eine 
unrichtige Entladungsbescheinigung im Sinne von Art. 18 
Abs. 2 Buchst. c der Verordnung [EWG] Nr. 3665/87 ( 2 ) 
[der Kommission vom 27. November 1987 über gemein
same Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen 
bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen] ausgestellt hat, als 
ein Wirtschaftsteilnehmer im Sinne von Art. 1 der Verord
nung Nr. 2988/95 oder als Person, die an der Begehung 
einer Unregelmäßigkeit mitgewirkt hat, die für eine Unregel
mäßigkeit zu haften hat oder die dafür zu sorgen hatte, dass 
sie nicht begangen wird, im Sinne von Art. 7 dieser Ver
ordnung angesehen werden?
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